
• gehörlose Menschen 

nach dem Gesetz über die Hilfen 

für Blinde und Gehörlose (GHBG) 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

Stand: 1. Juli 2020 

Leistungen für 

• sehbehinderte 

• blinde 

Leistung an hochgradig sehbehinderte 

Menschen 

Regelungen für Blindengeld und 

Blindenhilfe 

65 43

83 37

Kontakt: kriegsopferfuersorge@lvr.de 

92 43



Blindengeld bei Heimaufenthalt oder Leistung an gehörlose Menschen Wie erhalten Betroffene die Leistungen? 

Dieses ist beim 

Landschaftsverband und bei allen Sozialämtern 

erhältlich.

www.ghbg.lvr.de 

Für alle Hilfen gilt: 

Bei Vorliegen der Voraussetzungen wird die 

Leistung ab Beginn des Antragsmonats gezahlt. 

Barrierefreie Informationen im Internet 

unter ghbg.lvr.de 

LVR-Dezernat Soziales 

Dr.-Simons-Straße 2


